
I, . 

.' 
rr- SB' der B'?iIagen iU,den Stenograrhischcn ;Jrolokolien des NatIonalrates 

REPUBLIKöSTERRElc~-i . 
ßUNDESMINisTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl.21.891/22~1a/76 

Xl V. Gesetzgebungsperiode 

1010 Wien, den .......... ?§.~ ..... ~;p:I:'~~.: ....... 197§ 
Stu"'~·nrin,~; 1 
Tekl'hon 575655 

Beant"'Jortung 
----------------------

22S'1,l'lB 

1976-05'" 0 3 
zu 2't3 I . ..: 

der Al'11~rage der Kogeordneten Dr~KOHLI"lAIER und. 
Genossen an den Herrn Bundesminister für soziale 
Verwaltung~ betreffend Kontaktierung der 
Interessenvertretungen der freien Berufe vor 
Aussendung der 32.ASVG-Novelle (Nr.263/J-}j"'R.1976) 

Die He.rren Abgeordneten Dr.KOHLMAIER und Genossen 
haben an mich folgende Fragen gerichtet: 

1. 'welche Gründe waren dafür maßgebend, daß Sie vor 
Aussendung des Entwurfes einer 32.ASVG-Novelle zur 
Begutachtung mit der Bundes-Ingenieurkammer keiner­
lei Kontakt aufgenommen haben? 

2. Mit welchen Interessenvertretungen der freien Berufe 
haben Sie in dieser Angelegenheit vor Aussendung des 
Novellenentwurfes Kontakt aufgenommen und mit welchen 
nicht? 

3. Hatten 3ie im Zuge der Erstellung des Entwurfes einer 
32 .. ASVG-Novelle Kontakt mit der Interessenvertretung 
der Arbeitnehmer? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Nach den die Institution der gesetzlichen beruf­
lichen Vertretungen regelnden Vorschriften haben d~ese 
Interessenvert:r:'etungen u. a. das Recht, in Angelegenhei­
ten, die die gemeinsamen berufliohen, sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder berühren, 
Gutachten zu erstatten. Für den Bereich der Bund.es":" 
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. ingenieurkammer ist o.ies im § 19 Abs.2 Z.1 des 
Ingenieurkam:m.ergesetzes, EGBl.NI'. 71/1969, verankert • 

. Die Ausübung dieses Rechtes '\.\[urde den Karo.mern der 
freien Berufe und damit auch der Bundesingenieurkammer 
mit der ZuseTidung des Entwurfes de:r:- 32. Novelle Z.Ulll 

ASVG zur Begutachtung ermöglicht .. Die Bundesingenieur­
kammsr' hat 'von diesem Recht ir.:$Nis,~heu durch l~bgabe 
ein.er schriftlic.hen Stellungnahme bereits Gebrauch 
gemacht. 

Eine Ve:qdlichtung der Bundesregierung, bereits 
während der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen. mit 
Interessenvertretungen Kontakt aufzunehmen, besteht 

. nicht. Dessenlli~geachtet ist die in der ersten an mich 
gerichteten Frage aufgestellte Behauptung, mit der 
Bundesingenieurkammer sei vor Aussendung des Entw~rfes 
einer 32.ASVG-Hovelle keinerlei Kontakt aufgenommen 
"rorden, unrichtig. Be:::.'eits am 28.2.1975 fand im Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung unter meinem Vorsitz 
eine Enquete über die Alterssicherung der freiberuflich. 
Erwerbstätigen statt,zu der unt8r anderem auch die 
Bundesingenieurkammer eingeladen war und durch einen 
Vertreter auch teilgenommen hat. Ebenso hat auch der 
ös~~erreichische Arbeiterkammertag als Interessenver­
tretung d9r l4~selbständig Erwerbstätigen an dieser Enquete 
auf Einladung teilgenommen.. Darüber hinaus fanden smV'ohl 
im Rahmen dieser Enquete als auch außerhalb ders<::lben 
Fühlungnahmen mit den Interessenvertretungen bzw .. mit 
Berufsvereinigungen der .Ärzte und der Rechtsanwälte statt. 
Aus diesen Feststellungen ergibt sich auch die Beantwor­
tung der zweiten und dritten an mich gerichteten Frage: 
Es wurde mit den Interessenvertretungen der Ärzte, der 
Rechtsanwälte u.nd der Ingenieure und zum gleichen Zeit­
punkt auch mit der Interessenvertre'tung der Arbeitnehmer 
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vor der Erstellung des Entwurfes einer32.i'Tmrell.e zum 

ASVG· Kontakt aufgenomnien. 

Da in der Begründung der vorliegenden Anfrage u.a. 
die Bohauptu.nga'1.fgestell t vlird, dt-:r'Errt;~!lU:r:f der 32. Novall,:; 

zum ASVG nebme auf die kammereigene AlterGversorgu:n.g 
keinerlei Rücl{sicht und sei daher untauglich und UJ'1-

durchführbar, sehe ich michveranlaßt, die Dinge auch 
diesbezüglich ins rechte Licht zu setzen. Selbstver­
ständlich 'wurde auf die kammereigenan VersorgungseirJ.­

richtungen Bedacht genomTI1em;' dies wird auch in den 

Erläuterungen zum Gesetzentvrurf ausdrücklich mit dem 
Hinweis hervorgehoben, daß die Z'J.gehörigkei t zu ksmmer-· 
eigenen Versorgungseinrichtungen oder vertraglich ver­
einbarte Versorgungsansprüche durch die Pflichtversiche­
rung nicht berührt werden. Es entsprach dies einem aus 
den Kreisen der freiberuflich Erwerbstätigen i.mmer ''lieder 
herangetragenen Verlangen. 

Im übrigen habe ich keineswegs die Absicht, die frei­

beruflich ErVlerbstätigen gegen ihren Willen in die Pflicht­
versicherung einzubeziehen. Ich habe dies au.ch in einer am 
2.4.1976 stattgefundenen Aussprache mit den Präsidenten 
der Kammern der freien Berufe unmißverstän.dlich zum Aus,­
druck gebracht, als mir dort erklärt wu.rde, die l"Ieinungs­
bildung innerhalb der Kammern sei noch nicht abgeschlossen. 
In der Regierungsvorlage der 32. Novelle zum ASVG "lerden 
daher die Bestimmungen über die Einbezieh1..lng.der fre:i.bcruf'" 
lieh Erwerbstätigen in die Pfliehtversicherung nicht ent­

halten sein. Sollte während der Dauer der parlamentarischen 
Behandlung der Novelle die Einbeziehi.L."lg in tiiePf'lict.tver­

sicherung doch noch angestrebt 'Nerden, werde ich m5,ch, so­
fern es noch vor der Beschlußfassung des Nationalrates über 
die Regierungsy~rlage geschieht, c1a.fUr sir.setzen. 

... 
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